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Verfassungsartikel "Für Qualität und Wirtschaftlichkeit in 
der Krankenversicherung": GDK spricht klares Nein 

Die GDK lehnt den Verfassungsartikel "Für Qualität und Wirtschaftlichkeit in 
der Krankenversicherung" klar ab. Die Vorlage, welche am 1. Juni 2008 zur 
Abstimmung gelangt, beabsichtigt, den Krankenversicherungen unbesehen 
öffentliche Gelder und die Entscheidungsgewalt über das Angebot zu über-
tragen. Den Kantonen würden damit Mittel und Möglichkeiten fehlen, ihren 
Versorgungsauftrag zu erfüllen.  

Der Verfassungsartikel setzt sich vordergründig für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
ein. Diese Grundsätze sind unbestritten und bereits heute auf Gesetzesebene 
verankert. Die GDK wendet sich aber gegen die Übertragung öffentlicher Mittel an 
die Versicherer, die ohne Vorgaben über das Angebot und die Verwendung der 
Gelder bestimmen könnten.  

Die Kantone müssten den Kassen jährlich etwa 8 Mrd. CHF übertragen. Diese öf-
fentlichen Gelder werden heute gezielt für Leistungen von Spitälern, Pflegeheimen 
und Spitex-Organisationen eingesetzt, weil die Beiträge der Versicherer bei Wei-
tem nicht kostendeckend sind. Heute gewährleisten die Kantone damit eine aus-
reichende, zeitlich und räumlich verfügbare und günstige Versorgung. Ohne diese 
Gelder könnten sie ihren Versorgungsauftrag nicht mehr wahrnehmen. Umgekehrt 
hätten aber auch die Kassen keinen Auftrag, die Versorgung sicherzustellen.  

Die Übertragung öffentlicher Gelder an die Kassen widerspricht überdies funda-
mentalen Grundsätzen staatlichen Handelns. Das Prinzip der fiskalischen Äquiva-
lenz, der demokratisch legitimierten Möglichkeit zur Bestimmung und Beeinflus-
sung der Staatsausgaben, darf aber nicht verletzt werden.  

Die Versicherten sollen gemäss Vorlage nur noch unter den von ihrer Versiche-
rung zugelassenen Ärzten und Spitälern auswählen können. Damit würde das Ge-
sundheitswesen dem Diktat der Krankenkassen unterworfen, welche das Angebot 
rein nach Gesichtspunkten einer möglichst billigen Versorgung beeinflussen wür-
den. Die Patienten stellen aus Sicht der Versicherungen einen Kostenfaktor dar.  
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